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(57) Reinigungsvorrichtung (1, 1’) zur manuellen
Reinigung einer Zielfläche, aufweisend ein auf einen Trä-
ger (19) aufstülpbares und/oder auf den Träger (19) auf-
gestülptes textiles Reinigungselement (3) mit einem we-
nigstens einen Teil der Außenfläche des Reinigungsele-
ments (3) einnehmenden Reinigungsabschnitt (5) aus
einer Maschenware, die eine aus einem Grundfaden (11)
gebildete Grundmaschenstruktur (7) aufweist, wobei der

Reinigungsabschnitt (5) einen ersten Faden (18), der als
Mikrofaden oder Supermikrofaden ausgebildet ist und
über die Maschenstruktur (7) herausragende erste
Schlaufen (22) bildet, und einen zweiten Faden (16), der
eine stärkere abrasive Wirkung als der erste Faden (18)
aufweist und über die aus dem ersten Faden (18) gebil-
deten ersten Schlaufen (22) herausragende zweite
Schlaufen (8) bildet, aufweist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Reinigungsvorrich-
tung zur manuellen Reinigung einer Zielfläche, aufwei-
send ein auf einen Träger aufstülpbares und/oder auf
den Träger aufgestülptes textiles Reinigungselement mit
einem wenigstens einen Teil der Außenfläche des Rei-
nigungselements einnehmenden Reinigungsabschnitt
aus einer Maschenware, die eine aus einem Grundfaden
gebildete Grundmaschenstruktur aufweist. Daneben be-
trifft die Erfindung ein Verfahren zur Herstellung eines
Reinigungselements einer solchen Reinigungsvorrich-
tung.
[0002] Im Stand der Technik besteht ein steigender
Bedarf für Reinigungsvorrichtungen, um beispielsweise
schwer erreichbare Zielflächen einfach und effektiv rei-
nigen zu können. In diesem Kontext wurden bereits auf
einen Träger aufstülpbare Reinigungselemente aus Tex-
tilmaterialien vorgeschlagen, insbesondere ausgebildet
als über einen Finger zu ziehende Fingerlinge. In diesem
Fall bildet ein Finger den (nicht zur Reinigungsvorrich-
tung gehörenden) Träger. Fingerlinge eignen sich insbe-
sondere zur Reinigung von Zähnen, beispielsweise bei
Babys oder Tieren.
[0003] Fingerlinge als aufstülpbare Reinigungsele-
mente wurden im Stand der Technik bereits vorgeschla-
gen. So offenbart beispielsweise DE 20 2008 010 776
U1 einen Fingerling auch zur Anwendung als Arbeitsmit-
tel, der aus einem sich im Wesentlichen der Anatomie
eines Fingers anpassenden, flexiblen und schlaucharti-
gen Gebilde besteht, welches ausgehend vom dritten
Fingerglied der Fingerkuppe sich bis mindestens zum
zweiten Fingerglied erstreckt. DE 20 2016 102 041 U1
betrifft eine Vorrichtung zur Reinigung und/oder Pflege
einer Wunde oder zur Reinigung und/oder Pflege von
Mundhöhle und Rachenraum, wobei ein Kappenteil als
auf einen Finger einer Hand aufsetzbarer Fingerling ent-
halten ist, welcher an seinem distalen Ende ein Zotten
aufweisendes Kopfteil aufweist. Diese Zotten sollen eine
effektivere und nachhaltigere Reinigung und/oder Pflege
von Mundhöhle und Rachenraum erzielen können. Die
Zotten dienen insbesondere zur Benetzung der Gewe-
bestruktur und/oder zur Reinigung und/oder Abscha-
bung von Debridement und wirken quasi wie ein soge-
nannter Feudel.
[0004] EP 1 267 663 B1 betrifft einen Fingerling, der
aus einer nicht gewebten Grundstruktur, mithin insbe-
sondere einem Vlies, bestehen soll. Der Fingerling kann
eine abrasive Oberfläche zur Vereinfachung von Reini-
gungsmaßnahmen aufweisen, die aus verschiedenen
texturierten Materialien bestehen kann, beispielsweise
geschlauften Borsten auf einer vliesartigen Grundstruk-
tur.
[0005] DE 102 15 805 C1 offenbart ein Zahnreini-
gungsteil, welches unter elastischer Verformung auf ei-
nem Finger oder einem Halter angebracht werden kann.
Das Zahnreinigungsteil umfasst eine elastische Grund-
schicht und eine mit dieser mitgestrickte Florschicht, die

aus Mikrofaser-Material bestehen kann.
Die Oberflächen bekannter Fingerlinge bzw. im Allge-
meinen bekannter Reinigungsvorrichtungen mit aufstül-
pbarem Reinigungselement sind üblicherweise für be-
stimmte Tätigkeiten optimiert, beispielsweise bei einer
Ausbildung des Fingerlings aus Mikrogarnen oder Su-
permikrogarnen zur Politur einer Oberfläche, wie dies
häufig bei der Zahnpflege von Säuglingen eingesetzt
wird. Sollen jedoch nachhaltigere Reinigungen erreicht
werden, kann beispielsweise zunächst eine Reinigungs-
vorrichtung mit einer abrasiven Oberfläche eingesetzt
werden, um das Reinigungselement dann zu wechseln
und nachfolgend eine Politur vorzunehmen. Dies ist äu-
ßerst umständlich. Gerade im Hinblick auf eine eher
schmirgelndescheuernde Wirkung von Reinigungsab-
schnitten an Fingerlingen bzw. sonstigen Reinigungse-
lementen besteht zudem das Problem der schwierigen
und teuren Herstellbarkeit.
Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine flexibel
einsetzbare, insbesondere mehrere Arbeitsgänge in ei-
nem erlaubende Reinigungsvorrichtung mit einem ro-
busten, einfach und kostengünstig herstellbaren Reini-
gungselement, insbesondere einem Fingerling, anzuge-
ben.
[0006] Zur Lösung dieser Aufgabe ist bei einer Reini-
gungsvorrichtung der eingangs genannten Art erfin-
dungsgemäß vorgesehen, dass der Reinigungsab-
schnitt einen ersten Faden, der als Mikrofaden oder Su-
permikrofaden ausgebildet ist und über die Grundma-
schenstruktur herausragende erste Schlaufen bildet, und
einen zweiten Faden, der eine stärkere abrasive Wirkung
als der erste Faden aufweist und über die aus dem ersten
Faden gebildeten ersten Schlaufen herausragende zwei-
te Schlaufen bildet, gebildet ist.
[0007] Erfindungsgemäß wird also vorgeschlagen, ei-
ne robuste Maschenware zu verwenden, aus deren
Grundmaschenstruktur erste Schlaufen eines ersten Fa-
dens, nämlich eines Mikrofadens oder Supermikrofa-
dens, emporragen, so dass eine polierende Wirkung ent-
steht und insbesondere bei einem Multifilamentfaden als
erstem Faden eine hervorragende Aufnahmekraft für
Reinigungsmittel und/oder abgelösten Schmutz gege-
ben ist. Die aus dem ersten Faden gebildeten Schlaufen
können also als eine Art "Flor" bezeichnet werden.
Gleichzeitig aber weist der Reinigungsabschnitt des Rei-
nigungselements über die Grundmaschenstruktur und
die ersten Schlaufen herausragende zweite Schlaufen
umfassend einen zweiten Faden, der eine stärkere ab-
rasive Wirkung als der erste Faden (und die Grundma-
schenstruktur) aufweist, auf. Anders gesagt wird vorge-
schlagen, als Reinigungsabschnitt eine Maschenware
bereitzustellen, über die sowohl die vorteilhafte Wirkung
von Mikrofäden bzw. Supermikrofäden erreicht werden
kann, gleichzeitig jedoch eine hervorragende (abrasive)
Reinigungswirkung durch die über die ersten Schlaufen
herausragenden zweiten Schlaufen gegeben ist. Die
zweiten Schlaufen stellen also eine Art "Zahnbürstenef-
fekt/ Schleifeffekt" bereit und können, bevorzugt gemein-
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sam mit den ersten Schlaufen, durch spezielle, im Fol-
genden noch näher dargelegte Maschenbildungspro-
zesse erzeugt werden.
[0008] Die Schlaufenköpfe der zweiten Schlaufen aus
Fäden, die abrasiv wirken, haben mithin insbesondere
eine Scheuer-/Schmirgelwirkung, wogegen die Mikro-
garne bzw. Supermikrogarne der ersten Schlaufen eine
putzende/polierende Wirkung besitzen und Wirkmittel,
insbesondere Reinigungsmittel, Polituren oder derglei-
chen, "puffern" können. Durch die beschriebene Kon-
struktion des Reinigungsabschnitts des Reinigungsele-
ments, insbesondere also die Kombination von Mikrofa-
den bzw. Supermikrofaden und zweiten Schlaufen mit
abrasiven zweiten Fäden in einer Maschenware werden
zu reinigende Oberflächen geschmirgelt/gereinigt und
zugleich poliert/geputzt. Der erste Faden nimmt Wirkmit-
tel, insbesondere Reinigungsmittel und/oder Polituren,
auf und gibt diese nach und nach, insbesondere auch an
die Schlaufenköpfe der zweiten Schlaufen, ab, wodurch
der Einsatz des entsprechenden Wirkmittels minimiert
werden kann. Durch die gleichzeitige Durchführung meh-
rerer Arbeitsgänge wird der zeitliche Aufwand der Reini-
gung gegenüber einer Reinigung mit herkömmlichen Fin-
gerlingen oder Tüchern erheblich verkürzt.
[0009] Dabei lässt sich die Reinigungsvorrichtung mit
dem bevorzugt als Fingerling ausgebildeten Reinigungs-
element in verschiedensten Einsatzgebieten nutzen, wo-
für unterschiedliche Materialien/Gesamteigenschaften
herangezogen werden können, um die für den speziellen
Einsatzzweck benötigten Reinigungs- und Putz/Polier-
wirkungen zu erzielen. Beispielsweise kann die vorge-
schlagene Reinigungsvorrichtung im Sanitärbereich,
beispielsweise zur Fugenreinigung, im Zweiradbereich,
beispielsweise zur Reinigung von Felgen, Speichen,
Chrom und Aluminiumteilen bei Fahrrädern und/oder
Motorrädern, und/oder zur Reinigung sonstiger schwer
zugänglicher Stellen, beispielsweise in Rohren, einge-
setzt werden. Weitere Einsatzbereiche umfassen bei-
spielsweise die Reinigung von robusteren Zähnen, bei-
spielsweise Tierzähnen, und/oder den Einsatz als Zun-
genreiniger, wobei dann die Reinigungsvorrichtung be-
vorzugt zusätzlich zu dem Reinigungselement auch den
zugehörigen Träger, welcher beispielsweise in Form ei-
nes Löffels und/oder Schabers vorliegen kann, aufweist.
Das bedeutet, allgemein gesagt kann die Reinigungsvor-
richtung neben dem Reinigungselement auch den Trä-
ger für das Reinigungselement aufweisen.
[0010] Konkret kann vorgesehen sein, dass der erste
Faden einen Filamenttiter kleiner als 2 dtex und der zwei-
te Faden einen Titer/Filamenttiter größer als 20 dtex auf-
weist, wie üblich bezogen auf die Einzelfilamente bei Mul-
tifilamentfäden. Dabei werden Multifilamentfäden mit ei-
ner Filamenteinheit unter 1 dtex üblicherweise als Mi-
krofäden (bzw. Mikrogarne) bezeichnet. Liegt der Titer
der einzelnen Filamente im Bereich von kleiner als 0,7
dtex, mithin das Gewicht nur noch unter 0,7 g/10000 m,
spricht man von Supermikrofäden bzw. Supermikrogar-
nen.

[0011] Der Grundfaden kann dabei dem ersten Faden
entsprechen, so dass auch die Grundmaschenstruktur
an der Polierwirkung/Pufferwirkung teilhaben kann. Ins-
besondere kann also auch der Grundfaden als ein Mi-
krofaden oder ein Supermikrofaden ausgebildet sein. All-
gemein kann jedoch jeder für eine Grundmaschenstruk-
tur verwendbare Faden als Grundfaden verwendet wer-
den.
[0012] Die erfindungsgemäße Reinigungsvorrichtung
weist ein Reinigungselement, insbesondere einen Fin-
gerling, auf, bei dem zumindest in einem Reinigungsab-
schnitt die bevorzugt elastische Maschenware neben der
Grundmaschenstruktur aus zwei oder mehr unterschied-
lichen Fäden besteht, welche unterschiedliche abrasive
Wirkungen aufweisen. In einer konkreten Ausgestaltung
der vorliegenden Erfindung kann vorgesehen sein, dass
die zweiten Schlaufen ein um wenigstens 30%, bevor-
zugt wenigstens 100%, stärkeres Abrasionsverhalten als
der ersten Faden aufweisen. Je nach Anwendung kön-
nen unterschiedliche Verhältnisse der abrasiven Wir-
kung herangezogen werden.
[0013] Zur Quantifizierung einer abrasiven Wirkung,
um die hier genannten Werte überprüfen zu können,
kann die Martindale-Methode herangezogen werden.
Dabei wird das zu prüfende Material an einem Prüfling
auf einem anderen Gegenstand gerieben, beispielswei-
se mit 50.000 Touren/Reibeinheiten. Bei dieser Überprü-
fung nimmt der Prüfling den Abrieb, der entsteht, auf.
Wird nun der Prüfling vor und nach dem Test gewogen,
beschreibt die Gewichtsdifferenz die abrasive Wirkung,
was leicht beispielsweise in Form von Prozentwerten
ausgedrückt werden kann. Hierzu kann beispielsweise
zunächst ein Fingerling ohne abrasive, zweite Fäden ge-
prüft werden, sodann ein Fingerling mit zweitem Faden.
Nach der Prüfung wird die Abriebmenge, die der Prüfling
aufgenommen hat, festgestellt. Bei einer Gegenüberstel-
lung der jeweiligen Abriebe kann ein Abrasionsunter-
schied in Prozent ermittelt werden.
[0014] Die besonderen Vorteile der Verwendung von
Maschenware zeigen sich insbesondere in Ausführungs-
formen, in denen das Reinigungselement komplett aus
Maschenware und/oder elastisch ausgebildet ist. Insbe-
sondere bei einer elastischen Ausbildung eines als Fin-
gerling ausgebildeten Reinigungselements lässt sich
dieser einfach und bequem auf einen entsprechenden
Finger aufziehen und passt sich der Fingergeometrie an.
Sodann kann der Finger als Träger des Reinigungsele-
ments genutzt werden, um mittels des Reinigungsab-
schnitts die Reinigung der wenigstens einen Zielfläche
vorzunehmen. Die Elastizität wird dabei bevorzugt durch
elastische Fäden herbeigeführt werden, wobei entweder
der Grundfaden und/oder der erste und/oder der zweite
Faden selbst mit einer gewissen Elastizität ausgestattet
sein können, oder aber, wie im Folgenden noch näher
erläutert werden wird, die Elastizität bereitstellende Zu-
satzfäden in den jeweiligen Maschen verwendet werden
können.
[0015] Die Verwendung einer Maschenware bietet im
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Rahmen der Erfindung jedoch auch weitere Vorteile. So
ist eine kostengünstigere und einfachere Herstellung des
Reinigungselements möglich. Der Reinigungsabschnitt,
bzw. bei bevorzugter vollständiger Ausbildung des Rei-
nigungselements aus Maschenware das gesamte Rei-
nigungselement, ist stabiler als beispielsweise bei der
Verwendung von Vliesen und kann auch elastischer aus-
gestaltet werden. Ferner ist durch die Maschenware kei-
ne Naht erforderlich, was insbesondere im Hinblick auf
Fingerlinge als Reinigungselemente vorteilhaft ist, da
keine störenden Kanten/Wulsten auftreten und der Fin-
gerling weich und glatt am Finger anliegt. Ein komplettes
Reinigungselement, insbesondere ein kompletter Fin-
gerling, umfassend beispielsweise ein schlauchartiges,
auf einer Seite durch eine Kappe abgeschlossenes Ge-
bilde, wird vollständig, beispielsweise durch eine Strick-
maschine, gestrickt, was eine einfache Herstellung er-
möglicht.
[0016] Aufgrund der robusten Ausgestaltung kann das
Reinigungselement mehrfach, beispielsweise mehr als
dreißig Mal, gewaschen und wiederverwendet werden.
[0017] Wie bereits erwähnt, sind aufgrund der unter-
schiedlichen denkbaren Anwendungsgebiete auch un-
terschiedliche Materialien für den ersten und den zweiten
Faden sowie gegebenenfalls Zusatzfäden denkbar, ge-
nau wie verschiedene Ausgestaltungen von Fäden. Bei-
spielsweise können verwendete Fäden gezwirnt, profi-
liert, texturiert und/oder geflochten sein. In bevorzugten
Ausgestaltungen kann der Grundfaden und/oder der ers-
te Faden und/oder der zweite Faden und/oder gegebe-
nenfalls ein Zusatzfaden ein Kunststoffmaterial, insbe-
sondere gewählt aus der Gruppe umfassend Polyester
(PES), Polyamid (PA), Polypropylen (PP), Polyethylen
(PE) und Aramid, und/oder Baumwolle umfassen. In ei-
ner bevorzugten Ausgestaltung kann der zweite Faden
zum Erhalt hervorragender abrasiver Wirkungen Edel-
stahl und/oder Kupfer umfassen und/oder ein Monofila-
mentfaden sein. Die Fäden und/oder die Maschenware
an sich kann wenigstens teilweise eine Beschichtung
aufweisen. Beispielsweise ist es für manche Anwen-
dungsfälle sinnvoll, zur Innenseite des schlauchartig
ausgebildeten Reinigungselements hin eine hydrophobe
Beschichtung vorzusehen.
[0018] In einer besonders vorteilhaften Ausgestaltung
kann ferner vorgesehen sein, dass in wenigstens einem
Teil der Fäden der Maschenware ein flüssiges Wirkmittel,
insbesondere Reinigungsmittel und/oder Poliermittel,
zur Abgabe über die Zeit eingebracht ist. Das bedeutet,
das Reinigungselement der Reinigungsvorrichtung kann
bereits mit einem in die Maschenware sozusagen einge-
speicherten Wirkmittel geliefert werden, welches auf-
grund der speziellen Eigenschaften der Mikrofäden bzw.
Supermikrofäden über die Zeit abgegeben wird und sei-
ne entsprechende Wirkung entfaltet. Selbstverständlich
ist es auch umgekehrt denkbar, dass ein Wirkmittel auch
zu einem späteren Zeitpunkt noch in die Maschenware
eingebracht wird, um dort mit der Zeit abgegeben zu wer-
den. Bei dem Wirkmittel muss es sich nicht zwangsläufig

um ein Reinigungsmittel und/oder eine Politur handeln,
sondern es sind auch andere Wirkmittel denkbar, bei-
spielsweise bei der Tierzahnpflege mittels einer erfin-
dungsgemäßen Reinigungsvorrichtung ein medizinisch
wirkendes Mittel. Dabei sei bereits an dieser Stelle darauf
hingewiesen, dass, wird der bevorzugt als Monofilament-
faden ausgebildete zweite Faden der Schlaufen um ei-
nen Multifilamentfaden, insbesondere auch einen Mikro-
faden oder Supermikrofaden, ergänzt, die speichernde
und abgebende Wirkung zumindest teilweise auch inner-
halb der zweiten Schlaufen realisiert werden kann.
[0019] In einer besonders vorteilhaften, konkreten
Ausgestaltung der vorliegenden Erfindung kann vorge-
sehen sein, dass die Maschenware des Reinigungsab-
schnitts in wenigstens einer Maschenreihe den Grund-
faden enthaltende Grundmaschen für jedes Maschen-
stäbchen und den ersten Faden und den zweiten Faden
enthaltende Fangmaschen für einen Teil der Maschen-
stäbchen aufweist, wobei zwischen wenigstens einem
Teil der Fangmaschen die aus Flottungen entstandenen
ersten und zweiten Schlaufen liegen. Das bedeutet, in
der Maschenware können bevorzugt Grundmaschen
und zusätzliche Fangmaschen innerhalb einer Reihe
vorliegen, wobei nach dem Stricken zwischen den Fang-
maschen zunächst Flottungen liegen, die in einem be-
vorzugten weiteren Herstellungsschritt, der Krumpfung,
sich aufgrund der zusammenziehenden Wirkung des
Krumpfens aufstellen und über die aus den Grundma-
schen entstehende Grundmaschenstruktur hinausra-
gen. Die Entscheidung, wo Fangmaschen und Flottun-
gen vorliegen, bestimmt dann letztlich auch die Dichte
und Verteilung der Schlaufen im fertigen Produkt.
[0020] Im Rahmen der vorliegenden Erfindung ist es
mithin besonders bevorzugt, wenn für wenigstens ein
paar aus aus der gleichen Flottung entstandener erster
und zweiter Schlaufe die unterschiedliche Größe der
Schlaufen durch Krumpfung erzeugt ist. Hierbei werden
die unterschiedlichen Eigenschaften des ersten und des
zweiten Fadens auch hinsichtlich der Krumpfung ausge-
nutzt, um aus gleich langen Flottungen des ersten und
des zweiten Fadens, die zunächst übereinander liegen
können, um Rahmen des Krumpfvorgangs durch unter-
schiedliche Verkürzung des ersten und des zweiten Fa-
dens unterschiedlich hoch emporragende erste und
zweite Schlaufen zu erhalten. Eine derartige Ausgestal-
tung ermöglich eine besonders einfache Herstellung auf
einer Strickmaschine, da beim Stricken der erste und der
zweite Faden gleich behandelt werden können.
[0021] Andererseits ist es zusätzlich oder alternativ je-
doch auch denkbar, wenigstens teilweise die unter-
schiedlichen Größen der ersten und zweiten Schlaufen
durch unterschiedliche Flottungslängen zu erzeugen.
Beispielsweise ist es also möglich, beim Stricken für den
ersten und den zweiten Faden unterschiedliche Flot-
tungslängen vorzusehen, was zu unterschiedlichen
Schlaufengrößen führen kann.
[0022] Das Krumpfen kann im Rahmen der vorliegen-
den Erfindung beispielsweise und bevorzugt dadurch er-
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folgen, dass die Reinigungsvorrichtung mit bei 3-5 Se-
kunden, insbesondere 6 Sekunden, Kontaktzeit mit
130-150° C, bevorzugt 140° C, heißen Wasserdampf be-
handelt werden. Auch andere Krumpfmethoden, bei-
spielsweise Bügeln, Waschen bei Temperaturen größer
40°C, bevorzugt größer 60°C, und Tumbeln sind denk-
bar.
[0023] Allgemein kann die Höhe der Schlaufen bei-
spielsweise über die Abstände zwischen den Fangma-
schen, also die Länge der Flottung, eingestellt werden.
Die Häufigkeit der Schlaufen kann über die Zahl und/oder
Abstände der Flottungen und/oder Maschenreihen mit
Fangmaschen eingestellt werden. Es können auch ver-
setzte Schlaufen in unterschiedlichen Maschenreihen
vorgesehen werden, indem eine versetzte ("verschobe-
ne") Zuordnung von Fangmaschen und/oder Flottungen
zu Maschenstäbchen gewählt wird. Auf diese Weise
kann das Produkt auch bezüglich der Größe der Schlau-
fen und/oder der Anzahl/DichteNerteilung der Schlaufen
auf die entsprechende, gewünschte Anwendung ange-
passt werden. Insbesondere ist es auch denkbar, für den
ersten und/oder den zweiten Faden unterschiedliche
Flottungslängen für den jeweiligen Faden zu verwenden,
um unterschiedlich große jeweilige Schlaufen zu reali-
sieren, beispielsweise in unterschiedlichen Bereichen.
[0024] Dies verdeutlicht nochmals die besonderen
Vorteile, die die Verwendung einer Maschenware und
die korrespondierende Herstellung, insbesondere mit-
tels eines Strickgeräts, mit sich bringt. Durch feine An-
passungen eines zugehörigen Strickprogramms
und/oder Anpassungen der verwendeten Fäden/Materi-
alien lassen sich mit demselben Strickgerät Reinigungs-
vorrichtungen für unterschiedlichste Anwendungen un-
problematisch herstellen, beispielsweise Fingerlinge zur
Tierzahnreinigung, Zungenreiniger, Felgen- und/oder
Speichenreiniger, Rohrreiniger und vieles mehr.
[0025] Mit besonderem Vorteil kann dem Grundfaden
und/oder dem ersten Faden und/oder dem zweiten Fa-
den auch wenigstens ein Zusatzfaden zur Herstellung
wenigstens einer gewünschten Eigenschaft parallel ge-
führt sein. Das bedeutet, die Grundmaschen sowie die
Fangmaschen/Flottungen können aus mehreren, paral-
lel insbesondere mittels eines Strickgeräts geführten Fä-
den bestehen. In einer konkreten Ausgestaltung kann
vorgesehen sein, dass dem insbesondere als Multifila-
mentfaden ausgeführten Grundfaden ein die Elastizität
der Grundmaschenstruktur herstellender Zusatzfaden,
insbesondere ein Elastanfaden und/oder ein Silikonfa-
den, und/oder dem insbesondere als Monofilamentfaden
und/oder Metallfaden ausgebildeten zweiten Faden ein
insbesondere zur Aufnahme von Wirkmittel und/oder
Oberflächenerhöhung dienender Multifilamentfaden
und/oder dem ersten und/oder dem zweiten Faden ein
zur definierten Ausbildung der Schlaufen aus den Flot-
tungen beitragender elastischer Zusatzfaden parallel ge-
führt sind.
[0026] So kann eine konkrete, bevorzugte Ausgestal-
tung der vorliegenden Erfindung vorsehen, dass die

Grundmaschen aus zwei Fäden bestehen, nämlich dem
Grundfaden als Multifilamentfaden, dessen Filamente,
wie bei Mikrogarnen bzw. Supermikrogarnen üblich, ei-
nen Filamenttiter kleiner als 1 dtex aufweisen können,
und einem die Elastizität herstellenden Zusatzfaden, bei-
spielsweise einem Elastomerfaden/Elastanfaden, Sili-
konfaden und/oder Gummifaden. Die Fangmaschen und
Flottungen/Schlaufen können aus drei oder mehr parallel
geführten Fäden bestehen, nämlich neben dem bevor-
zugt als Multifilamentfaden ausgeführten ersten Faden,
dem bevorzugt als Monofilamentfaden und/oder Metall-
faden ausgebildeten zweiten Faden, aus einem ersten
elastischen Zusatzfaden, der sich bei dem Krumpfen zu-
sammenzieht und somit als ein Schlaufenbildner wirkt,
und einem zweiten, als Multifilamentfaden ausgebildeten
Zusatzfaden für den zweiten Faden, welcher eine Ober-
flächenvergrößerung der zweiten Schlaufen bereitstellt
und zudem Speichereigenschaften für Abrieb und/oder
Wirkmittel bereitstellt.
[0027] Wie auch andere Eigenschaften der Maschen-
ware je nach Anwendung unterschiedlich gewählt wer-
den können, gilt dies auch für die verwendbare Dichte.
Beispielsweise kann vorgesehen sein, dass die Ma-
schenware sieben bis zweiundzwanzig Maschenreihen
pro Zentimeter, bevorzugt elf Maschenreihen pro Zenti-
meter, und/oder vier bis zwölf Maschenstäbchen pro
Zentimeter, bevorzugt acht Maschenstäbchen pro Zen-
timeter, aufweist.
[0028] Wie bereits erwähnt, kann das Reinigungsele-
ment bevorzugt ein auf einen Finger als Träger auszu-
stülpender Fingerling sein, wobei die Reinigungsvorrich-
tung dann insbesondere aus dem Fingerling besteht. Ein
Fingerling weist eine schlauchartige, insbesondere auf
einer Seite geschlossene Grundform auf. Er besteht be-
vorzugt vollständig aus einer elastischen Maschenware,
so dass eine Fertigung "an einem Stück" möglich ist, mit-
hin keine Nähte oder dergleichen nötig sind.
[0029] Alternativ oder zusätzlich kann vorgesehen
sein, dass die Reinigungsvorrichtung auch den Träger
für das Reinigungselement aufweist. Der Träger kann
beispielsweise eine stabartige und/oder löffelartige
Grundform aufweisen, wobei eine löffelartige Grundform
bei einem Zungenreiniger als Reinigungsvorrichtung be-
vorzugt ist.
[0030] Dabei sei an dieser Stelle angemerkt, dass bei
einer Ausbildung als Fingerling, aber auch bei Aufstülpen
des Reinigungselements auf einen Träger, das Reini-
gungselement bevorzugt auch ein Arretierungsmittel zur
verlässlichen Halterung des Reinigungselements auf
dem Träger, beispielsweise dem Finger, aufweisen
kann, insbesondere, falls dessen Elastizität nicht ausrei-
chend zur Halterung ist. Beispielsweise ist es denkbar,
als Arretierungsmittel ein Gummiband in einen unteren
Saum eines Fingerlings einzuarbeiten. Weist die Reini-
gungsvorrichtung auch einen Träger auf, kann dessen
Formgebung bei elastischem Reinigungselement eben-
so bereits zu einer Arretierung des aufgestülpten Reini-
gungselements beitragen.
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[0031] Neben der Reinigungsvorrichtung betrifft die
vorliegende Erfindung auch ein Verfahren zur Herstel-
lung eines Reinigungselements einer erfindungsgemä-
ßen Reinigungsvorrichtung, umfassend folgende Schrit-
te:

- Stricken einer Maschenware für wenigstens den
Reinigungsabschnitt, insbesondere das gesamte
Reinigungselement, die in dem Reinigungsabschnitt
in wenigstens einer Maschenreihe den Grundfaden
enthaltende Grundmaschen für jedes Maschenstäb-
chen und den ersten Faden und den zweiten Faden
enthaltende Fangmaschen für einen Teil der Ma-
schenstäbchen aufweist, wobei zwischen wenigs-
tens einem Teil der Fangmaschen Flottungen liegen,
und

- Krumpfen der Maschenware zur Ausbildung der ers-
ten und der zweiten Schlaufen aus den Flottungen.

[0032] Sämtliche Ausführungen zur Herstellung be-
züglich der erfindungsgemäßen Reinigungsvorrichtung
lassen sich analog auf das erfindungsgemäße Herstel-
lungsverfahren übertragen, insbesondere bezüglich der
zu verwendenden Materialien und/oder Fäden, der An-
ordnung der Fangmaschen/Flottungen und dergleichen.
Mithin stellt das erfindungsgemäße Herstellungsverfah-
ren eine besonders einfach und kostengünstig zu reali-
sierende Möglichkeit zur Herstellung von Reinigungse-
lementen für unterschiedliche Anwendungen bereit, wie
diesbezüglich der erfindungsgemäßen Reinigungsvor-
richtung bereits ausgeführt wurde.
[0033] Weitere Vorteile und Einzelheiten der vorlie-
genden Erfindung ergeben sich aus den im Folgenden
beschriebenen Ausführungsbeispielen sowie anhand
der Zeichnung. Dabei zeigen:

Fig. 1 eine erfindungsgemäße Reinigungsvorrich-
tung mit einem Reinigungselement in Form ei-
nes Fingerlings,

Fig. 2 die Maschenlegung in einem Reinigungsab-
schnitt des Fingerlings,

Fig. 3 die sich beim Krumpfen der Maschenlegung
aus Fig. 2 ergebende Schlaufenstruktur,Fig. 4
den an einer Hand angezogenen Fingerling,
und

Fig. 5 eine erfindungsgemäße Reinigungsvorrich-
tung gemäß einem weiteren Ausführungsbei-
spiel.

[0034] Fig. 1 zeigt ein erstes Ausführungsbeispiel ei-
ner erfindungsgemäßen Reinigungsvorrichtung 1, die
vorliegend aus einem als Fingerling 2 ausgebildeten Rei-
nigungselement 3 besteht, welches auf einen Finger ei-
ner Hand einer Person, mithin eines Benutzers, aufstül-
pbar ist. Hierzu besteht der Fingerling 2 durchgängig aus

einer in einem Strickvorgang gestrickten Maschenware,
die in einem Schaftabschnitt 4 andere Eigenschaften auf-
weist als in einem Reinigungsabschnitt 5, der sich nicht
zwangsläufig, wie hier dargestellt, bis zur Kuppe 6 er-
strecken muss und auch beispielsweise nur die Vorder-
seite des Fingerlings 2 überdecken kann. In dem Schaft-
abschnitt 4 handelt es sich um einfache, gestrickte Ma-
schenware elastischer Art, die lediglich für einen guten
Sitz am Finger als Träger und für einen Schutz des Fin-
gers sorgt.
[0035] In dem Reinigungsabschnitt 5 umfasst die Ma-
schenware neben einem Grundfaden, der die Grundma-
schenstruktur 7 bildet, wenigstens zwei Fäden mit unter-
schiedlicher abrasiver Wirkung, im vorliegenden Fall ei-
nen als Multifilamentfaden mit Mikrofilamenten oder Su-
permikrofilamenten ausgebildeten ersten Faden, mithin
einem Mikrofaden oder Supermikrofaden, der erste, in
Fig. 1 der Übersichtlichkeit halber nicht gezeigte Schlau-
fen, die aus der Grundmaschenstruktur 7 herausragen,
bildet, und einem hier als Monofilamentfaden ausgebil-
deten zweiten Faden, der als Teil von zweiten Schlaufen
8 über die Grundmaschenstruktur 7 und die ersten
Schlaufen übersteht, so dass sich insgesamt im Reini-
gungsabschnitt 5 eine Schlaufen-Maschenware ergibt.
Die überstehenden zweiten Schlaufen 8 haben eine um
wenigstens 30%, bevorzugt 100%, höhere abrasive Wir-
kung als die ersten Schlaufen, die eine Art Flor bilden.
[0036] Fig. 2 erläutert die Maschenlegung in dem ers-
ten Ausführungsbeispiel genauer. Ersichtlich umfasst die
Maschenstruktur, wie grundsätzlich bekannt, mehrere
Maschenreihen 9 und mehrere Maschenstäbchen 10,
die sich vorliegend auf eine aus einem dem ersten Faden
18 entsprechenden Grundfaden 11 gebildete Grundma-
sche 12 beziehen. In jeder der Maschenreihen 9 existie-
ren jedoch zusätzlich zu den Grundmaschen 10 noch
Fangmaschen 13 und zwischen Fangmaschen 13 lie-
gende Flottungen 14, die insbesondere auch durch den
ersten Faden 18 und den zweiten Faden 16 gebildet sind.
[0037] Vorliegend werden zusätzlich zu dem Grundfa-
den 11, ersten Faden 18 und dem zweiten Faden 16,
wobei der erste Faden 18, wie beschrieben, als Multifi-
lamentfaden, beispielsweise aus PES, gewählt wurde
und der zweite Faden 16 als Monofilamentfaden, bei-
spielsweise aus Polypropylen (PP), Zusatzfäden ver-
wendet, um bestimmte Eigenschaften der Reinigungs-
vorrichtung 1 herbeizuführen und die Bildung der ersten
Schlaufen und der zweiten Schlaufen 8 zu begünstigen,
die aus den Flottungen 14 durch Krumpfen entstehen
sollen.
[0038] Wie durch die Aufspaltung im rechten Teil der
Fig. 2 zeichnerisch angezeigt, sind die Grundmaschen
12 aus zwei parallel laufenden Fäden 11, 15 gebildet,
nämlich dem Grundfaden 11 und dem Zusatzfaden 15,
der hier ein elastischer Faden, beispielsweise ein Elast-
anfaden oder Silikonfaden, ist und die Elastizität der Ma-
schenware sowie das Zusammenziehen beim Krumpfen
begünstigen/bereitstellen soll. Die Flottungen 14 und die
Fangmaschen 13 werden durch drei oder mehr parallel
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verlaufende Fäden 16, 17 und 18 gebildet. Der zweite
Faden 16 und der erste Faden 18 wurden bereits be-
schrieben. Der wenigstens eine Zusatzfaden 17 kann ei-
nen Multifilamentfaden, der zum einen eine vergrößerte
Oberfläche der zweiten Schlaufen 8 bereitstellt, zum an-
deren aber aufgrund der Mikrofilamente oder Supermik-
rofilamente eine Einspeicherungsmöglichkeit für Wirk-
mittel bereitstellt, und/oder einen weiteren elastischen
Faden, der sich beim Krumpfen in Querrichtung zusam-
menzieht und somit für eine definierte Ausbildung der
Schlaufen 8 sorgt, umfassen. Das bedeutet, durch
Krumpfen der in Fig. 2 dargestellten Maschenstruktur
entsteht die in Fig. 1 dargestellte Struktur des Reini-
gungsabschnitts 5 mit den ersten Schlaufen und den
zweiten Schlaufen 8, wobei gezielt die unterschiedlichen
Eigenschaften des ersten Fadens 18 und des zweiten
Fadens 16 beim Krumpfen ausgenutzt werden, so dass
die ersten Schlaufen und die zweiten Schlaufen 8 trotz
gleicher Flottungslänge unterschiedliche Größen erhal-
ten.
[0039] Der erste Faden 18 weist einen Einzelfilament-
titer von kleiner als 2 dtex auf, der zweite Faden 16 einen
Einzelfilamenttiter größer als 20 dtex. Der erste Faden
18 stellt als Mikrofaden bzw. Supermikrofaden mithin ei-
ne polierende und putzende Wirkung bereit und erlaubt
zudem ein Puffern von Wirkmittel, beispielsweise Reini-
gungsmittel und/oder Politur. Zudem wird Abrieb verläss-
lich bis zur Reinigung des Reinigungselements 3 weit-
gehend zurückgehalten. Daher ist auch zweckmäßig,
den Grundfaden 11 gleich wie den ersten Faden 18 aus-
zubilden. Der zweite Faden 16 verleiht den zweiten
Schlaufen 8 eine abrasive Wirkung, das heißt, insbeson-
dere eine schmirgelnde bzw. scheuernde Wirkung. Auf
diese Weise werden Zieloberflächen, beispielsweise bei
Speichen eines Fahrrads, in einem Arbeitsgang gereinigt
und poliert/geputzt. Dabei steht aufgrund der Verwen-
dung der Maschenware ein robustes und mit hervorra-
genden Elastikeigenschaften ausgestattetes Material
des Fingerlings 2 bereit, der zudem aufgrund der ge-
strickten Anfertigung keinerlei Nähte aufweist, die stö-
rend wirken könnten.
[0040] Es sei an dieser Stelle noch angemerkt, dass
im vorliegenden Ausführungsbeispiel in den Grundfasen
11 und/oder den ersten Faden 18 und/oder den Zusatz-
faden 17 bereits von Haus aus ein Wirkmittel eingebracht
werden kann, das über die Zeit abgegeben wird und bei-
spielsweise die reinigende und/oder polierende Wirkung
der Reinigungsvorrichtung 1 unterstützt.
[0041] Die Größe und Positionierung/Dichte der ersten
Schlaufen und der zweiten Schlaufen 8 kann ausgehend
von der Darstellung in Fig. 2 leicht modifiziert werden.
Beispielsweise kann eine Flottung 14 mehrere Grund-
maschen 12 in Reihenrichtung überspannen, um größe-
re erste Schlaufen und zweite Schlaufen 8 zu erhalten.
Seltenere erste Schlaufen und zweite Schlaufen 8 lassen
sich durch die Verwendung aufeinanderfolgender Fang-
maschen 13 in einer Maschenreihe 9 und/oder durch
Weglassen von Fangmaschen 13/Flottungen 14 für man-

che der Maschenreihen 9 erreichen. Wie in Fig. 2 dar-
gestellt, lässt sich eine Gleichverteilung der ersten
Schlaufen und der zweiten Schlaufen 8 im Übrigen auch
durch eine versetzte Vorsehung der Flottungen 14 errei-
chen.
[0042] Fig.3 zeigt die sich ergebende Struktur gemäß
Fig. 2 nach der Krumpfung genauer. Über die Grundma-
schenstruktur 7 ragen zunächst die aus dem ersten Fa-
den 18 gebildeten ersten Schlaufen 22 auf, die als eine
Art Flor die polierende Wirkung erzielen. Höher als die
ersten Schlaufen 22 ragen die zweiten Schlaufen 8 über
die Grundmaschenstruktur 7 auf, die eine abrasive Wir-
kung zeigen. Fig. 4 zeigt den Fingerling 2, wie er am
Finger einer Hand 20 angezogen ist. Wie deutlich zu er-
kennen ist, erstreckt sich der Reinigungsabschnitt 5 auf
über die Fingerkuppe 21 bis hin zum Fingernagel, was
aufgrund der Ausbildung in gestrickter Maschenware er-
reichen lässt.
[0043] Fig. 5 zeigt ein zweites Ausführungsbeispiel ei-
ner erfindungsgemäßen Reinigungsvorrichtung 1’, die
beispielsweise als ein Zungenreiniger verwendet werden
kann. Die Reinigungseinrichtung 1’ umfasst vorliegend
einen löffelartig ausgebildeten Träger 19, auf den das
entsprechend ausgeformte, wiederum aus elastischer
Maschenware ausgebildete Reinigungselement 3 auf-
stülpbar ist. Das Reinigungselement 3 weist erneut einen
Schaftabschnitt 4 und einen Reinigungsabschnitt 5 auf,
dessen Maschenware wie beim Fingerling 2 ausgebildet
ist.

Patentansprüche

1. Reinigungsvorrichtung (1, 1’) zur manuellen Reini-
gung einer Zielfläche, aufweisend ein auf einen Trä-
ger (19) aufstülpbares und/oder auf den Träger (19)
aufgestülptes textiles Reinigungselement (3) mit ei-
nem wenigstens einen Teil der Außenfläche des Rei-
nigungselements (3) einnehmenden Reinigungsab-
schnitt (5) aus einer Maschenware, die eine aus ei-
nem Grundfaden (11) gebildete Grundmaschen-
struktur (7) aufweist, dadurch gekennzeichnet,
dass der Reinigungsabschnitt (5) einen ersten Fa-
den (18), der als Mikrofaden oder Supermikrofaden
ausgebildet ist und über die Maschenstruktur (7) he-
rausragende erste Schlaufen (22) bildet, und einen
zweiten Faden (16), der eine stärkere abrasive Wir-
kung als der erste Faden (18) aufweist und über die
aus dem ersten Faden (18) gebildeten ersten
Schlaufen (22) herausragende zweite Schlaufen (8)
bildet, aufweist.

2. Reinigungsvorrichtung (1, 1’) nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass der erste Faden (18)
einen Filamenttiter kleiner als 2 dtex und der zweite
Faden (16) einen Filamenttiter größer als 20 dtex
hat.
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3. Reinigungsvorrichtung (1, 1’) nach Anspruch 1 oder
2, dadurch gekennzeichnet, dass die zweiten
Schlaufen (8) ein um wenigstens 30%, bevorzugt
wenigstens 100%, stärkeres Abrasionsverhalten als
die aus dem ersten Faden (18) gebildeten ersten
Schlaufen (22) aufweisen.

4. Reinigungsvorrichtung (1, 1’) nach einem der voran-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass das Reinigungselement (3) komplett aus Ma-
schenware und/oder elastisch ausgebildet ist.

5. Reinigungsvorrichtung (1, 1’) nach einem der voran-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass der Grundfaden (11) und/oder der erste Faden
(18) und/oder zweite Faden (16) ein Kunststoffma-
terial, insbesondere gewählt aus der Gruppe umfas-
send Polyester, Polyamid, Polypropylen, Polyethy-
len und Aramid, und/oder Baumwolle umfasst
und/oder der zweite Faden (16) Edelstahl und/oder
Kupfer umfasst und/oder die Fäden (11, 16, 15, 17,
18) wenigstens teilweise eine Beschichtung aufwei-
sen.

6. Reinigungsvorrichtung (1, 1’) nach einem der voran-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass in wenigstens einem Teil der Fäden (11, 17)
der Maschenware ein flüssiges Wirkmittel, insbe-
sondere Reinigungsmittel, zur Abgabe über die Zeit
eingebracht ist.

7. Reinigungsvorrichtung (1, 1’) nach einem der voran-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Maschenware des Reinigungsabschnitts
(5) in wenigstens einer Maschenreihe (9) den Grund-
faden (11) enthaltende Grundmaschen (12) für jedes
Maschenstäbchen (10) und den ersten und den
zweiten Faden (18, 16) enthaltende Fangmaschen
(13) für einen Teil der Maschenstäbchen (10) auf-
weist, wobei zwischen wenigstens einem Teil der
Fangmaschen (13) die aus Flottungen (14) entstan-
denen ersten und zweiten Schlaufen (22, 8) liegen.

8. Reinigungsvorrichtung (1, 1’) nach Anspruch 7, da-
durch gekennzeichnet, dass für wenigstens ein
Paar aus aus der gleichen Flottung entstandener
erster und zweiter Schlaufe (22, 8) die unterschied-
liche Größe durch Krumpfen erzeugt ist und/oder
dass wenigstens teilweise die unterschiedlichen
Größen der ersten und zweiten Schlaufen (22, 8)
durch unterschiedliche Flottungslängen erzeugt
sind.

9. Reinigungsvorrichtung (1, 1’) nach Anspruch 7 oder
8, dadurch gekennzeichnet, dass dem Grundfa-
den und/oder dem ersten Faden (18) und/oder dem
zweiten Faden (16) wenigstens ein Zusatzfaden (15,
17) zur Herstellung wenigstens einer gewünschten

Eigenschaft parallel geführt ist.

10. Reinigungsvorrichtung (1, 1’) nach Anspruch 9, da-
durch gekennzeichnet, dass dem insbesondere
als Multifilamentfaden ausgeführten Grundfaden
(11) ein die Elastizität der Grundmaschenstruktur (7)
herstellender Zusatzfaden (15), insbesondere ein
Elastanfaden und/oder ein Silikonfaden, und/oder
dem insbesondere als Monofilamentfaden und/oder
Metallfaden ausgebildeten zweiten Faden (16) ein
insbesondere zur Aufnahme von Wirkmittel
und/oder Oberflächenerhöhung dienender Multifila-
mentfaden (17) und/oder dem ersten und/oder dem
zweiten Faden (16, 18) ein zur definierten Ausbil-
dung der Schlaufen (8, 22) aus den Flottungen (14)
beitragender elastischer Zusatzfaden (17) parallel
geführt sind.

11. Reinigungsvorrichtung (1, 1’) nach einem der voran-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass das Reinigungselement (3) ein auf einen Fin-
ger als Träger aufzustülpender Fingerling (2) ist.

12. Verfahren zur Herstellung eines Reinigungsele-
ments (3) einer Reinigungsvorrichtung (1, 1’) nach
einem der vorangehenden Ansprüche, umfassend
folgende Schritte:

- Stricken einer Maschenware für wenigstens
den Reinigungsabschnitt (5), für die in dem Rei-
nigungsabschnitt (5) in wenigstens einer Ma-
schenreihe (9) den Grundfaden (11) enthalten-
de Grundmaschen (12) für jedes Maschenstäb-
chen (10) und den ersten Faden (18) und den
zweiten Faden (16) enthaltende Fangmaschen
(13) für einen Teil der Maschenstäbchen (10)
aufweist, wobei zwischen wenigstens einem
Teil der Fangmaschen (13) Flottungen (14) lie-
gen, und
- Krumpfen der Maschenware zur Ausbildung
der ersten und der zweiten Schlaufen (22, 8)
aus den Flottungen (14).
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